
Arbeit hat im Leben der meisten Menschen einen zentra-
len Stellenwert. Gute Arbeit ist Existenzsicherung, sie verbes-
sert die Lebensqualität, eröffnet Chancen, ermöglicht die 
Planung der eigenen Zukunft und sorgt für die Absicherung 
im Alter. Sie verleiht Menschen Anerkennung und verhindert 
soziale Ausgrenzung. Sie ermöglicht Teilhabe am gesellschaft-
lichen Wohlstand und ein selbstbestimmtes Leben.

Die aktuellen Zahlen vom Arbeitsmarkt stimmen zuversicht-
lich: Für 2014 wird damit gerechnet, dass die Erwerbstätigkeit 
weiter zunimmt und die Arbeitslosigkeit sinkt. Viele Arbeits-
lose profitieren von dieser Entwicklung. Trotzdem bleiben 
wichtige Herausforderungen bestehen: Langzeitarbeitslosen 
gelingt es zu selten, einen Arbeitsplatz zu finden. Viele Be-
schäftigte sind mit unsicheren Arbeitsbedingungen und 
Niedriglöhnen konfrontiert. Frauen werden am Arbeitsmarkt 
strukturell benachteiligt. Und für viele Eltern ist es immer 
noch schwer, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen.

Die SPD-Bundestagsfraktion setzt sich dafür ein, dass alle 
Menschen von guter Arbeit gut und sicher leben können. Im  
Koalitionsvertrag haben wir deshalb wichtige Maßnahmen 
für eine neue Ordnung am Arbeitsmarkt, für faire Löhne, für 
die Gleichstellung von Frauen und für eine bessere Vereinbar-
keit von Familie und Beruf durchgesetzt. Diese Vorhaben wol-
len wir nun konsequent umsetzen. Bitte beachten Sie, dass 
alle hier genannten Vorhaben unter dem Vorbehalt der noch 
ausstehenden parlamentarischen Beratungen im Deutschen 
Bundestag stehen.
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Der Mindestlohn kommt

Jahrelang hat die SPD-Bundestagsfraktion gemeinsam 
mit den Gewerkschaften für einen gesetzlichen Mindestlohn 
gekämpft. Noch in diesem Jahr werden wir ihn im Bundestag 
beschließen.
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Ab dem 1. Januar 2015 sollen alle Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer einen gesetzlichen Anspruch auf einen Min-
destlohn von 8,50 Euro pro Stunde erhalten. In einer Über-
gangszeit bis Ende 2016 sind vorübergehend tarifvertragliche 
Abweichungen auf der Grundlage des Arbeitnehmer-Entsen-
degesetzes möglich. Ab dem 1. Januar 2017 gilt der gesetzliche 
Mindestlohn flächendeckend. 

Danach wird die Höhe des Mindestlohns regelmäßig von 
einer durch die Tarifpartner besetzten Kommission überprüft 
und gegebenenfalls verbindlich angepasst. Nicht unter den 
Mindestlohn fallen ehrenamtliche Tätigkeiten und Ausbil-
dungsverhältnisse. Weitere Besonderheiten gelten für Ju-
gendliche unter 18 Jahren, zuvor Langzeitarbeitslose in den 
ersten 6 Monaten ihres Beschäftigungsverhältnisses und bei 
bestimmten Praktika vor oder während der Ausbildung.

Die Einführung des flächendeckenden, gesetzlichen Mindest-
lohns ist ein historischer Durchbruch. Millionen Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer erfahren für ihre Arbeit und ihre 
Leistung künftig eine größere Wertschätzung. Der Mindest-
lohn macht viele Menschen unabhängig von ergänzender 
Sozialhilfe und beendet Lohndumping auf Kosten von Steu-
erzahlerinnen und Steuerzahlern. Er hilft Frauen, die beson-
ders oft von Niedriglöhnen betroffen sind. Er erhöht die Ein-
nahmen der Sozialversicherungen und der öffentlichen 
Haushalte. Er stärkt die Binnennachfrage und sorgt für einen 
fairen Wettbewerb der Unternehmen über Qualität und Pro-
duktivität statt über den Kampf um die niedrigsten Löhne.
.........................................................................................

Tarifautonomie stärken

Wo immer es möglich ist, sollen starke Gewerkschaften 
gute Tariflöhne aushandeln. Die Tarifpartnerschaft hat über 
viele Jahrzehnte die Grundlage für faire Löhne und gute Ar-
beitsbedingungen sowie für den wirtschaftlichen Erfolg in 
Deutschland gelegt. Diese Errungenschaft ist in den letzten 
Jahren zunehmend geschwächt worden. In manchen Bran-
chen greift sie überhaupt nicht mehr. Auch diese Entwicklung 
hat zur Ausbreitung von Niedriglöhnen beigetragen.

Deshalb wollen wir noch in diesem Jahr Maßnahmen zur 
Stärkung der Tarifautonomie im Bundestag beschließen. 

Nach dem geltenden Tarifvertragsgesetz können Tarifver-
träge unter bestimmten Voraussetzungen für allgemein-
verbindlich erklärt werden, so dass sie auch für alle Arbeit-
geberinnen und Arbeitgeber sowie Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer der gleichen Branche gelten, die nicht 
Mitglied des Verbandes bzw. der Gewerkschaft sind, die 
den Tarifvertrag ausgehandelt haben. Möglich ist dies 
bislang, wenn ein öffentliches Interesse vorliegt und der 
Tarifvertrag mindestens für die Hälfte der Beschäftigten 
der jeweiligen Branche gilt. Dieses 50-Prozent-Quorum 
soll gestrichen werden. Dadurch können Tarifverträge 
künftig leichter auf die gesamte Branche erstreckt werden.

Außerdem wollen wir das Arbeitnehmer-Entsendegesetz 
für alle Branchen öffnen. Das Gesetz ermöglicht es unter 
anderem, Branchen-Mindestlöhne festzulegen. Bislang ist 
dies allerdins nur für einige, im Gesetz festgelegte Branchen, 
vorgesehen. Künftig soll es für alle Branchen möglich sein.
.....................................................................................

Gleicher Lohn für gleiche 
Arbeit

Der Grundsatz „gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ ist 
eine zentrale Gerechtigkeitsfrage. Das gilt für das Verhält-
nis von Leiharbeitnehmerinnen und -arbeitnehmern zu 
den Kolleginnen und Kollegen der Stammbelegschaft eben-
so wie für die gleiche Bezahlung von Frauen und Männern.

Im Koalitionsvertrag haben wir vereinbart, dass Leiharbeit-
nehmerinnen und Leiharbeitnehmer künftig spätestens 
nach neun Monaten beim Arbeitsentgelt mit der Stamm-
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belegschaft gleichgestellt werden. Den Missbrauch von 
Leiharbeit und Werkverträgen werden wir bekämpfen.

Die Lohndiskriminierung von Frauen wollen wir mit einem 
Entgeltgleichheitsgesetz bekämpfen, das Transparenz in 
Unternehmen herstellt. Unternehmen ab 500 Beschäf-
tigten sollen verpfl ichtet werden, zur Entgeltgleichheit 
Stellung zu nehmen und Lohnungleichheit im Betrieb zu 
beseitigen. Die Beschäftigten sollen ein individuelles Aus-
kunftsrecht erhalten. 
.....................................................................................

Bessere Chancen für Frauen

In keinem vergleichbaren Industrieland haben Frauen 
schlechtere Chancen, in Führungspositionen zu kommen, 
als in Deutschland. Deshalb werden wir die gleichberech-
tigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungsposi-
tionen in der Privatwirtschaft und im öff entlichen Dienst 
verbindlich per Gesetz regeln.

Konkret soll für Neubesetzungen von Aufsichtsräten ab 
2016 eine Geschlechterquote von 30 Prozent gelten. Diese 
verbindliche Quote soll in börsennotierten und mitbestim-
mungspfl ichtigen Unternehmen gelten. Unternehmen, 
die börsennotiert oder mitbestimmungspfl ichtig sind, 
sollen ab 2015 gesetzlich verpfl ichtet werden, für Aufsichts-
räte, Vorstände und die beiden Führungsebenen unterhalb 
des Vorstandes selbst Zielgrößen für die Erhöhung des 
Anteils von Frauen festzulegen. Neue Regelungen wollen 
wir auch für den öff entlichen Dienst einführen.
.....................................................................................

Mehr Zeit für Familie

Wir wollen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
verbessern, die partnerschaftliche Aufgabenteilung in 
Familie und Beruf fördern und Müttern wie Vätern mehr 
Zeit für Familie ermöglichen. Deshalb werden wir das El-
terngeld reformieren und die Elternzeit fl exibler gestalten.

Eltern, die Teilzeit arbeiten, sollen künftig länger Elterngeld 
beziehen können, bis zu 28 Monate (ElterngeldPlus). Eltern, die 
mindestens vier Monate gleichzeitig Teilzeit (25 bis 30 Wochen-
stunden) arbeiten und sich die Aufgaben in Familie und Beruf 
partnerschaftlich teilen, sollen durch einen zusätzlichen Part-
nerschaftsbonus gefördert werden. Außerdem wollen wir die 
Möglichkeit, Elternzeit auf einen Zeitraum zwischen dem drit-
ten und dem achten Lebensjahr des Kindes zu übertragen, von 
bisher 12 Monaten auf bis zu 24 Monate ausweiten. Das hilft 
vielen Müttern und Vätern zum Beispiel dann, wenn sie sich 
rund um die Einschulung mehr Zeit für ihr Kind nehmen wollen.

Auch das Recht auf Teilzeitarbeit wollen wir weiterentwickeln. 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die beispielsweise 
wegen Kindererziehung oder Pfl ege von Angehörigen in Teil-
zeit arbeiten wollen, sollen dies zeitlich befristet tun können 
und danach wieder zur früheren Arbeitszeit zurückkehren 
können (Rückkehrrecht).
.........................................................................................

Langzeitarbeitslosigkeit 
bekämpfen

Wir wollen, dass alle an guter Arbeit teilhaben können. 
Deshalb verstärken wir die Anstrengungen der aktiven Ar-
beitsmarktpolitik, um Arbeitslosigkeit zu reduzieren.

Für die Bekämpfung von Langzeitarbeitslosigkeit stellen wir 
wieder deutlich mehr Geld zur Verfügung. In den kommen-
den vier Jahren sollen die entsprechenden Mittel um insge-
samt 1,4 Milliarden Euro aufgestockt werden. Damit setzen 
wir nach jahrelangen Kürzungen in diesem Bereich eine Trend-
wende in Gang.
.........................................................................................
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